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genpolitik), Koordinationsstellen z.B. für den Umweltschutz oder die
Sozialpolitik.

Auf interkantonaler Ebene zeigt es sich, dass fast jedes bedeutende
Problem eine interdisziplinäre Lösung erfordert. Beispiele sind:

Asylwesen: Die Fürsorgedirektoren arbeiten in der Paritätischen Kommission

mit den Polizeidirektoren zusammen und vertreten die Interessen der
Kantone gegenüber dem Bund.

Heimvereinbarung: Hier bilden je 2 Vertreter der Fürsorge-, der Gesund-
heits-, der Erziehungs- sowie der Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz die
Konferenz der Regierungsvertreter als politisches Führungsorgan der
Vereinbarung.

Bekämpfung des Drogenmissbrauchs: In diesem Bereich bahnt sich eine

enge Zusammenarbeit zwischen den Gesundheits-, Fürsorge-, Erziehungs-
sowie Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz mit dem Bund an.

Die Liste liesse sich verlängern. Von den Fragen des EWR-Vertrages und
der EG sind alle Direktorenkonferenzen mehr oder weniger stark betroffen.
Aus diesem Grund ist hier u.a. die CH-Stiftung für eidg. Zusammenarbeit
tätig geworden.

Ein weiteres Instrument des kooperativen Föderalismus, das Kontaktgremium,

das im Zusammenhang mit der Aufgabenneuverteilung zwischen
Bund und Kantonen geschaffen worden ist, soll dem Vernehmen nach reanimiert

werden.
Nicht vergessen wollen wir auch die regionalen und sprachregionalen Re-

gierungs- und Fachkonferenzen.

Schluss

Gerade im Lichte der Erhaltung eigenständiger kantonaler Aufgabenbereiche
im Zeichen europäischer Einigungsbestrebungen wird eine kantonale Sozialpolitik

immer wichtiger. Das Faszinierende am kooperativen Föderalismus
besteht darin, dass er unter Wahrung der Autonomie und der Identität der
Kantone eine solche Politik verwirklichen kann, wenn der politische Wille
auch vorhanden ist.

Ein wichtiges Instrument der schweizerischen
Sozialpolitik

Unerlässliche Ergänzungsleistungen

Die 1966 eingeführten Ergänzungsleislungen sind ein wichtiges Instrument
der schweizerischen Sozialpolitik. Sie dienen dazu, den AHV- und IV-Rent-
nern ein Existenzminimum zu sichern. 1989 bezogen in der Schweiz rund
146 000 Personen Ergänzungsleistungen in der Höhe von 1,2 Milliarden
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Franken. Von den Altersrentnern beanspruchten 14% Ergänzungsleistungen,
bei den IV-Rentnern waren es rund 24% und bei den Hinterlassenenrentnern
etwas weniger als 5%. Dies ergibt eine soeben erschienene Publikation des
Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV)1.

Die Altersrentner bilden mit 112 000 Personen die grösste Gruppe von Er-
gänzungsleistungsbezügern. Rund 1500 Franken beträgt das durchschnittliche
monatliche Einkommen eines alleinstehenden AFIV-Rentners, der
Ergänzungsleistungen erhält. 400 Franken davon sind Ergänzungsleistungen, 1000
Franken stammen aus der AHV-Rente und 100 Franken aus anderen
Einkommensquellen. Die Ergänzungsleistungen von 400 Franken verhelfen dem
Rentner zu einem Einkommen, das für das Lebensnotwendige reicht. Dies
setzt jedoch voraus, dass die Person zu Hause lebt. Jeder dritte Bezüger von
Ergänzungsleistungen wohnt jedoch in einem Heim. Für die Heimtaxe von
durchschnittlich 70 Franken im Tag oder 2100 Franken monatlich können
viele Rentner nicht selber aufkommen. Deshalb sind Betagte in einem Heim
oft auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Diese betragen durchschnittlich
1100 Franken im Monat.

Rentnerinnen besonders auf Ergänzungsleistungen angewiesen

Mit fortschreitendem Alter nimmt der Anteil der AHV-Rentner zu, die
Ergänzungsleistungen beziehen: Bei den 65jährigen sind es rund 9%, bei den
75jährigen 18% und bei den 85jährigen bereits 25%. Über 75% der
Ergänzungsleistungen zur AHV werden an Frauen ausbezahlt. Der grosse Frauenanteil

hängt zum Teil mit der höheren Lebenserwartung der Frauen zusammen.

Wichtiger Einkommensbestandteil auch für IV-Rentner

Neben den Altersrentnern haben auch die Invaliden- und Hinterbliebenenrentner

gesetzlichen Anspruch auf eine Ergänzungsleistung. Vor allem für
Behinderte bilden die Ergänzungsleistungen ein wesentliches Element zur
Existenzsicherung. Sind doch 25% der rund 120 000 IV-Rentner auf sie
angewiesen. Es handelt sich dabei zu einem grossen Teil um Junginvalide, also
um Personen, die entweder seit der Geburt invalid sind oder vor dem 25.
Lebensjahr invalid wurden. 40% von ihnen erhalten Ergänzungsleistungen.

Erste repräsentative Erhebung von Daten der ganzen Schweiz

Ausführliche statistische Ergebnisse im Bereich der Ergänzungsleistungen
wurden erstmals 1983 publiziert. Die damalige Erhebung konnte sich aber

1 «Bundesamt für Sozialversicherung, Ergänzungsleistungen zur AHV und IV, März 1989,
Bern 1990», zu beziehen bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale, 3000
Bern (Bestellnummer 318.685.89 df) zum Preis von Fr. 6.-.
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lediglich auf Zahlenmaterial aus zwei Kantonen stützen (BE, SG). In der
Zwischenzeit hat das BSV zusammen mit kantonalen Stellen Daten auf breiter

Basis gesammelt und aufbereitet.
Die nun vorliegende Publikation «Ergänzungsleistungen zur AHV und IV,

März 1989» kann als repräsentativ für die ganze Schweiz angeschaut werden,

da sie Zahlen aus 23 Kantonen berücksichtigt.
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Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil der Bezüger von Ergänzungsleistungen. Während
bei den 65jährigen nur 9 Prozent der Altersrentner Ergänzungsleistungen beziehen, sind es
bei den über 90jährigen über 30 Prozent. Der Anteil der Frauen liegt deutlich Uber jenem der
Männer.

Eidg. Departement des Innern
Presse- und Informationsdienst

Aids-Prävention im Drogenbereich:
Strategische und logistische Aspekte

Aids-Prävention im Drogenmilieu ist eine vordringliche Aufgabe.
Schätzungsweise dürften heute in der Schweiz gegen 50% aller sozial nicht
integrierten regelmässigen Drogenkonsumenten HIV-positiv sein. 1990 werden
die Drogenkonsumenten anteilmässig bereits über 40% aller Neuerkrankungen

an Aids ausmachen.

Anteil der Bezüger von Ergänzungsleistungen an den AHV-Rentnern
nach Alter und Geschlecht, 1989, alleinstehende Personen
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